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Vertraulichkeitserklärung 

Verpflichtung von Externen 
 

auf das  

Datengeheimnis gemäß § 53 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), 

Sozialgeheimnis gemäß § 35 Sozialgesetzbuch I (SGB I), 

Fernmeldegeheimnis gemäß § 3 Telekommunikation-Digitale-Dienste-Datenschutz-

Gesetz (TDDDG) – Vertraulichkeit der Kommunikation 

und auf die Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

______________________________________________________________________________________ 

Name der Fremdfirma bzw. Grund des Besuches (in DRUCKSCHRIFT) 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
______________________________________________________________________________________ 

Name, Vorname des Externen (in DRUCKSCHRIFT) 
  



 

 
 

 
FO_Verpflichtung von Externen öffentlich.docx 

 

 Seite 2 von 12 

 

Vertraulichkeitserklärung 

Die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften verlangen, dass personenbezogene Daten so verarbeitet werden, 

dass die Rechte der durch die Verarbeitung betroffenen Personen auf Vertraulichkeit und Integrität ihrer Da-
ten gewährleistet werden. Daher ist es Ihnen auch nur gestattet, personenbezogene Daten in dem Umfang 
und in der Weise zu verarbeiten, wie es zur Erfüllung der Ihnen übertragenen Aufgaben erforderlich ist. 

 

1. Verpflichtung auf das Datengeheimnis nach § 53 Bundesdatenschutzgesetz 

Aufgrund von „§ 53 BDSG Datengeheimnis“ ist es mir untersagt, personenbezogene Daten, die mir im Rah-

men meiner Tätigkeit für die GFS Gesellschaft für Statistik im Gesundheitswesen mbH (im Folgenden GFS) 

bekannt werden, unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. Dies gilt sowohl für die dienstliche 
Tätigkeit innerhalb als auch außerhalb (z. B. bei Kunden und Interessenten) der GFS.  

 

Ich bin bei der Aufnahme meiner Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu verpflichten. Die Pflicht zur Wahrung 
des Datengeheimnisses bleibt auch nach Beendigung meiner Fremdtätigkeit bestehen.  

 
Es ist mir untersagt, absichtlich oder unabsichtlich die Sicherheit der Verarbeitung in einer Weise zu verlet-
zen, die zur Vernichtung, zum Verlust, zur Veränderung, zur unbefugter Offenlegung oder unbefugtem Zu-

gang führt. 
 

2. Verpflichtung auf das Sozialgeheimnis nach § 35 Sozialgesetzbuch I 

Aufgrund von § 35 SGB I hat jeder Anspruch darauf, dass die ihn betreffenden Sozialdaten (§ 67 SGB X) von 

den Leistungsträgern nicht unbefugt erhoben, verarbeitet oder genutzt werden (Sozialgeheimnis). Die Wah-
rung des Sozialgeheimnisses umfasst die Verpflichtung, auch innerhalb der GFS sicherzustellen, dass die So-

zialdaten nur Befugten zugänglich sind oder nur an diese weitergegeben werden. 

 
Es ist mir untersagt, personenbezogene Daten, die mir im Rahmen meiner Tätigkeit für die GFS bekannt wer-

den, unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. Dies gilt sowohl für die Tätigkeit innerhalb als auch 

außerhalb der GFS. 
 

Die Pflicht zur Wahrung des Sozialgeheimnisses bleibt auch nach Beendigung meiner Fremdtätigkeit beste-

hen. 
 

3. Verpflichtung auf das Fernmeldegeheimnis nach § 3 Telekommunikation-Digitale-

Dienste-Datenschutz-Gesetz (TDDDG) – Vertraulichkeit der Kommunikation 

Aufgrund von § 3 TDDDG bin ich zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses verpflichtet, soweit ich im Rahmen 

meiner Tätigkeit für die GFS bei der Erbringung geschäftsmäßiger Telekommunikationsdienste mitwirke. 
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4. Verpflichtung auf Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen 

Ich bestätige, dass ich die im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit erlangten Unterlagen oder sonstige nicht 
allgemein zugängliche Informationen Dritten gegenüber vertraulich behandeln werde. Ich werde diese Un-
terlagen und Informationen ohne vorherige schriftliche Vereinbarung mit der GFS auch nicht für eigene ge-
werbliche Zwecke oder andere Auftraggeber nutzen. 

 
Über Angelegenheiten der GFS, die beispielsweise Einzelheiten ihrer Organisation und ihrer Einrichtung be-
treffen, ist – auch nach Beendigung der Fremdtätigkeit - von mir Verschwiegenheit zu wahren, sofern sie nicht 
allgemein öffentlich bekannt geworden sind. Hierunter fallen auch Vorgänge von Drittunternehmen, mit de-
nen ich dienstlich befasst bin.  

 
Von diesen Verpflichtungen habe ich Kenntnis genommen. Ich bin mir bewusst, dass ich mich bei Verletzun-

gen des Datengeheimnisses, des Sozialgeheimnisses, des Fernmeldegeheimnisses oder von Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnissen strafbar machen kann, insbesondere nach § 42 und § 43 BDSG, § 85 und § 85a SGB X, 

§ 27 und § 28 TDDDG und § 203 und § 206 Strafgesetzbuch (StGB). 
 

 
Das Merkblatt zur Vertraulichkeitserklärung mit den Abschriften der genannten Vorschriften liegt jederzeit im 

Office aus und kann auf Anfrage eingesehen werden. 
 

 
 

______________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum 

 
 

 

 

 
____________________________________  ____________________________________ 
Unterschrift Verpflichteter    Unterschrift Verpflichtender 
 

 
 
Hinweise: 
 

Verpflichteter = Externer 

Verpflichtender = der einladende oder beauftragende GFS-Mitarbeiter 
Die unterschriebene Verpflichtungserklärung ist im Original oder als PDF beim Datenschutzbeauftragten ab-

zugeben. 
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Merkblatt zur Vertraulichkeitserklärung 

 

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) - § 53 Datengeheimnis 

(1) Mit Datenverarbeitung befasste Personen dürfen personenbezogene Daten nicht unbefugt verarbeiten 
(Datengeheimnis). 

(2) Sie sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu verpflichten. 

(3) Das Datengeheimnis besteht auch nach der Beendigung ihrer Tätigkeit fort. 
 

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) - § 42 Strafvorschriften 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer wissentlich nicht allgemein 

zugängliche personenbezogene Daten einer großen Zahl von Personen, ohne hierzu berechtigt zu sein, 
1. einem Dritten übermittelt oder 

2. auf andere Art und Weise zugänglich macht 
und hierbei gewerbsmäßig handelt. 
(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer personenbezogene Daten, die 

nicht allgemein zugänglich sind, 
1. ohne hierzu berechtigt zu sein, verarbeitet oder 

2. durch unrichtige Angaben erschleicht 
und hierbei gegen Entgelt oder in der Absicht handelt, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen 

anderen zu schädigen. 

(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind die betroffene Person, der Verantwortliche, 
die oder der Bundesbeauftragte und die Aufsichtsbehörde. 

(4) Eine Meldung nach Artikel 33 der Verordnung (EU) 2016/679 oder eine Benachrichtigung nach Artikel 34 

Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 darf in einem Strafverfahren gegen den Meldepflichtigen oder Be-

nachrichtigenden oder seine in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit 
Zustimmung des Meldepflichtigen oder Benachrichtigenden verwendet werden. 

 

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) - § 43 Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 30 Absatz 1 ein Auskunftsverlangen nicht richtig behandelt oder 
2. entgegen § 30 Absatz 2 Satz 1 einen Verbraucher nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzei-

tig unterrichtet. 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden. 

(3) Gegen Behörden und sonstige öffentliche Stellen im Sinne des § 2 Absatz 1 werden keine Geldbußen ver-
hängt. 
(4) Eine Meldung nach Artikel 33 der Verordnung (EU) 2016/679 oder eine Benachrichtigung nach Artikel 34 

Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 darf in einem Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 

gegen den Meldepflichtigen oder Benachrichtigenden oder seine in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung 
bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung des Meldepflichtigen oder Benachrichtigenden verwendet 
werden. 
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Sozialgesetzbuch - § 35 SGB I Sozialgeheimnis 

(1) Jeder hat Anspruch darauf, dass die ihn betreffenden Sozialdaten (§ 67 Absatz 2 Zehntes Buch) von den 
Leistungsträgern nicht unbefugt verarbeitet werden (Sozialgeheimnis). Die Wahrung des Sozialgeheimnisses 
umfasst die Verpflichtung, auch innerhalb des Leistungsträgers sicherzustellen, dass die Sozialdaten nur Be-
fugten zugänglich sind oder nur an diese weitergegeben werden. Sozialdaten der Beschäftigten und ihrer 

Angehörigen dürfen Personen, die Personalentscheidungen treffen oder daran mitwirken können, weder zu-
gänglich sein noch von Zugriffsberechtigten weitergegeben werden. Der Anspruch richtet sich auch gegen 
die Verbände der Leistungsträger, die Arbeitsgemeinschaften der Leistungsträger und ihrer Verbände, die 
Datenstelle der Rentenversicherung, die in diesem Gesetzbuch genannten öffentlich-rechtlichen Vereinigun-
gen, Integrationsfachdienste, die Künstlersozialkasse, die Deutsche Post AG, soweit sie mit der Berechnung 

oder Auszahlung von Sozialleistungen betraut ist, die Behörden der Zollverwaltung, soweit sie Aufgaben 
nach § 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes und § 66 des Zehnten Buches durchführen, die Versiche-

rungsämter und Gemeindebehörden sowie die anerkannten Adoptionsvermittlungsstellen (§ 2 Absatz 3 des 
Adoptionsvermittlungsgesetzes), soweit sie Aufgaben nach diesem Gesetzbuch wahrnehmen, und die Stel-

len, die Aufgaben nach § 67c Absatz 3 des Zehnten Buches wahrnehmen. Die Beschäftigten haben auch nach 
Beendigung ihrer Tätigkeit bei den genannten Stellen das Sozialgeheimnis zu wahren. 

(2) Die Vorschriften des Zweiten Kapitels des Zehnten Buches und der übrigen Bücher des Sozialgesetzbu-
ches regeln die Verarbeitung von Sozialdaten abschließend, soweit nicht die Verordnung (EU) 2016/679 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Da-

tenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, 
S. 2) in der jeweils geltenden Fassung unmittelbar gilt. Für die Verarbeitungen von Sozialdaten im Rahmen 

von nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 fallenden Tätigkeiten finden die Verord-

nung (EU) 2016/679 und dieses Gesetz entsprechende Anwendung, soweit nicht in diesem oder einem ande-

ren Gesetz Abweichendes geregelt ist. 
(2a) Die Verpflichtung zur Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungspflichten oder von Berufs- oder besonderen 

Amtsgeheimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, bleibt unberührt. 

(3) Soweit eine Übermittlung von Sozialdaten nicht zulässig ist, besteht keine Auskunftspflicht, keine Zeug-

nispflicht und keine Pflicht zur Vorlegung oder Auslieferung von Schriftstücken, nicht automatisierten Datei-
systemen und automatisiert verarbeiteten Sozialdaten. 
(4) Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse stehen Sozialdaten gleich. 
(5) Sozialdaten Verstorbener dürfen nach Maßgabe des Zweiten Kapitels des Zehnten Buches verarbeitet 

werden. Sie dürfen außerdem verarbeitet werden, wenn schutzwürdige Interessen des Verstorbenen oder 
seiner Angehörigen dadurch nicht beeinträchtigt werden können. 
(6) Die Absätze 1 bis 5 finden neben den in Absatz 1 genannten Stellen auch Anwendung auf solche Verant-
wortliche oder deren Auftragsverarbeiter, 

1. die Sozialdaten im Inland verarbeiten, sofern die Verarbeitung nicht im Rahmen einer Niederlassung in 

einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum erfolgt, oder 

2. die Sozialdaten im Rahmen der Tätigkeiten einer inländischen Niederlassung verarbeiten. 
Sofern die Absätze 1 bis 5 nicht gemäß Satz 1 anzuwenden sind, gelten für den Verantwortlichen oder dessen 

Auftragsverarbeiter nur die §§ 81 bis 81c des Zehnten Buches. 

(7) Bei der Verarbeitung zu Zwecken gemäß Artikel 2 der Verordnung (EU) 2016/679 stehen die Vertragsstaa-
ten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum und die Schweiz den Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union gleich. Andere Staaten gelten insoweit als Drittstaaten. 
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Sozialgesetzbuch - § 85 SGB X Strafvorschriften 

(1) Für Sozialdaten gelten die Strafvorschriften des § 42 Absatz 1 und 2 des Bundesdatenschutzgesetzes ent-
sprechend. 
(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind die betroffene Person, der Verantwortliche, 
der oder die Bundesbeauftragte oder die nach Landesrecht für die Kontrolle des Datenschutzes zuständige 

Stelle. 
(3) Eine Meldung nach § 83a oder nach Artikel 33 der Verordnung (EU) 2016/679 oder eine Benachrichtigung 
nach Artikel 34 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 dürfen in einem Strafverfahren gegen die melde- oder 
benachrichtigungspflichtige Person oder gegen einen ihrer in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung bezeich-
neten Angehörigen nur mit Zustimmung der melde- oder benachrichtigungspflichtigen Person verwendet 

werden. 
 

Sozialgesetzbuch - § 85a SGB X Bußgeldvorschriften 

(1) Für Sozialdaten gilt § 41 des Bundesdatenschutzgesetzes entsprechend. 

(2) Eine Meldung nach § 83a oder nach Artikel 33 der Verordnung (EU) 2016/679 oder eine Benachrichtigung 
nach Artikel 34 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 dürfen in einem Verfahren nach dem Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten gegen die melde- oder benachrichtigungspflichtige Person oder einen ihrer in § 52 

Absatz 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung der melde- oder benach-
richtigungspflichtigen Person verwendet werden. 

(3) Gegen Behörden und sonstige öffentliche Stellen werden keine Geldbußen verhängt. 
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Telekommunikation-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetz (TDDDG) – § 3 Vertraulichkeit 

der Kommunikation – Fernmeldegeheimnis  

(1) Dem Fernmeldegeheimnis unterliegen der Inhalt der Telekommunikation und ihre näheren Umstände, 
insbesondere die Tatsache, ob jemand an einem Telekommunikationsvorgang beteiligt ist oder war. Das 
Fernmeldegeheimnis erstreckt sich auch auf die näheren Umstände erfolgloser Verbindungsversuche. 

(2) Zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses sind verpflichtet 

1. Anbieter von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten sowie natürliche und juristische Per-
sonen, die an der Erbringung solcher Dienste mitwirken, 

2. Anbieter von ganz oder teilweise geschäftsmäßig angebotenen Telekommunikationsdiensten sowie na-
türliche und juristische Personen, die an der Erbringung solcher Dienste mitwirken, 

3. Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze und 

4. Betreiber von Telekommunikationsanlagen, mit denen geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste er-

bracht werden. 

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch nach dem Ende der Tätigkeit fort, durch die sie begründet wor-

den ist. 
(3) Den nach Absatz 2 Satz 1 Verpflichteten ist es untersagt, sich oder anderen über das für die Erbringung 
der Telekommunikationsdienste oder für den Betrieb ihrer Telekommunikationsnetze oder ihrer Telekom-

munikationsanlagen einschließlich des Schutzes ihrer technischen Systeme erforderliche Maß hinaus Kennt-
nis vom Inhalt oder von den näheren Umständen der Telekommunikation zu verschaffen. Sie dürfen Kennt-

nisse über Tatsachen, die dem Fernmeldegeheimnis unterliegen, nur für den in Satz 1 genannten Zweck ver-
wenden. Eine Verwendung dieser Kenntnisse für andere Zwecke, insbesondere die Weitergabe an andere, ist 

nur zulässig, soweit dieses Gesetz oder eine andere gesetzliche Vorschrift dies vorsieht und sich dabei aus-
drücklich auf Telekommunikationsvorgänge bezieht. Die Anzeigepflicht nach § 138 des Strafgesetzbuches 

hat Vorrang. 
(4) Befindet sich die Telekommunikationsanlage an Bord eines Wasser- oder Luftfahrzeugs, so besteht die 

Pflicht zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses nicht gegenüber der Person, die das Fahrzeug führt, und 
ihrer Stellvertretung. 
 

Telekommunikation-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetz (TDDDG) – § 27 Strafvorschriften 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
1. entgegen § 5 Absatz 1 eine Nachricht abhört oder in vergleichbarer Weise zur Kenntnis nimmt, 

2. entgegen § 5 Absatz 2 Satz 1 eine Mitteilung macht oder 

3. entgegen § 8 Absatz 1 eine dort genannte Telekommunikationsanlage herstellt oder auf dem Markt be-
reitstellt. 

(2) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 3 fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr oder Geldstrafe. 
 

Telekommunikation-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetz (TDDDG) – § 28 Bußgeldvor-

schriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 8 Absatz 6 für eine Telekommunikationsanlage wirbt, 
2. entgegen § 9 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 Verkehrsdaten verarbeitet, 

3. entgegen § 10 Absatz 2 Satz 3 dort genannte Daten nicht oder nicht rechtzeitig löscht, 
4. entgegen § 12 Absatz 1 Satz 3 Verkehrsdaten verarbeitet, 
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5. entgegen § 12 Absatz 2 Verkehrsdaten nicht oder nicht rechtzeitig löscht, 
6. entgegen § 12 Absatz 3 Satz 2 eine dort genannte Aufzeichnung nicht oder nicht rechtzeitig löscht, 
7. entgegen § 12 Absatz 4 Satz 5 oder § 14 Absatz 5 die Aufsichtsbehörde nicht oder nicht rechtzeitig in 

Kenntnis setzt, 

8. entgegen § 13 Absatz 1 Satz 2 den Endnutzer nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig informiert, 

9. entgegen § 15 Absatz 2 erster Halbsatz die Rufnummernanzeige unterdrückt oder veranlasst, dass diese 
unterdrückt wird, 

10. entgegen § 19 Absatz 1 nicht sicherstellt, dass der Nutzer einen dort genannten Dienst beenden oder in 

Anspruch nehmen kann, 

11. entgegen § 20 personenbezogene Daten verarbeitet, 
12. entgegen § 22 Absatz 5 Satz 1, § 23 Absatz 3 Satz 1 oder § 24 Absatz 4 Satz 1 die dort genannten Daten 

nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig übermittelt oder 

13. entgegen § 25 Absatz 1 Satz 1 eine Information speichert oder auf eine Information zugreift. 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2, 3, 9, 11, 12 und 13 mit einer Geld-

buße bis zu dreihunderttausend Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 4 und 5 mit einer Geldbuße bis 

zu hunderttausend Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 8 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend 
Euro und in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet werden. 
(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 

1. die Bundesnetzagentur in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 und 9, 
2. der Bundesbeauftragte oder die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in 

den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 bis 8 und im Fall des Absatzes 1 Nummer 13, soweit die Speicherung 

von oder der Zugriff auf Informationen durch Anbieter von Telekommunikationsdiensten oder durch Bun-
desbehörden erfolgt. 

(4) Gegen Behörden und sonstige öffentliche Stellen im Sinne des § 2 Absatz 1 oder Absatz 2 des Bundesda-
tenschutzgesetzes werden keine Geldbußen verhängt. 
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Strafgesetzbuch - § 203 Verletzung von Privatgeheimnissen 

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Ge-
heimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als 
1. Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufs, der für die Berufsaus-

übung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert, 

2. Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlußprüfung, 
3. Rechtsanwalt, Kammerrechtsbeistand, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem gesetzlich geordneten 

Verfahren, Wirtschaftsprüfer, vereidigtem Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigten oder Organ 
oder Mitglied eines Organs einer Rechtsanwalts-, Patentanwalts-, Wirtschaftsprüfungs-, Buchprüfungs- 
oder Steuerberatungsgesellschaft, 

4. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für Suchtfragen in einer Beratungsstelle, 
die von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt ist, 

5. Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des Schwanger-
schaftskonfliktgesetzes, 

6. staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpädagogen oder 
7. Angehörigen eines Unternehmens der privaten Kranken-, Unfall- oder Lebensversicherung oder einer pri-

vatärztlichen, steuerberaterlichen oder anwaltlichen Verrechnungsstelle 
anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geld-

strafe bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbe-

reich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als 
1. Amtsträger oder Europäischer Amtsträger, 

2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, 

3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt, 

4. Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes tätigen Untersuchungsaus-
schusses, sonstigen Ausschusses oder Rates, dass nicht selbst Mitglied des Gesetzgebungsorgans ist, oder 

als Hilfskraft eines solchen Ausschusses oder Rates, 

5. öffentlich bestelltem Sachverständigen, der auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten auf 

Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, oder 
6. Person, die auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Geheimhaltungspflicht bei der Durchführung wissen-

schaftlicher Forschungsvorhaben auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, 
anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist. Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 stehen Einzel-

angaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines anderen gleich, die für Aufgaben der öffentli-
chen Verwaltung erfaßt worden sind; Satz 1 ist jedoch nicht anzuwenden, soweit solche Einzelangaben an-
deren Behörden oder sonstigen Stellen für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung bekanntgegeben werden 
und das Gesetz dies nicht untersagt. 

(3) Kein Offenbaren im Sinne dieser Vorschrift liegt vor, wenn die in den Absätzen 1 und 2 genannten Perso-

nen Geheimnisse den bei ihnen berufsmäßig tätigen Gehilfen oder den bei ihnen zur Vorbereitung auf den 
Beruf tätigen Personen zugänglich machen. Die in den Absätzen 1 und 2 Genannten dürfen fremde Geheim-

nisse gegenüber sonstigen Personen offenbaren, die an ihrer beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit mitwir-
ken, soweit dies für die Inanspruchnahme der Tätigkeit der sonstigen mitwirkenden Personen erforderlich 

ist; das Gleiche gilt für sonstige mitwirkende Personen, wenn diese sich weiterer Personen bedienen, die an 

der beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit der in den Absätzen 1 und 2 Genannten mitwirken. 
(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheim-
nis offenbart, das ihm bei der Ausübung oder bei Gelegenheit seiner Tätigkeit als mitwirkende Person oder 

als bei den in den Absätzen 1 und 2 genannten Personen tätiger Datenschutzbeauftragter bekannt geworden 
ist. Ebenso wird bestraft, wer 
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1. als in den Absätzen 1 und 2 genannte Person nicht dafür Sorge getragen hat, dass eine sonstige mitwir-
kende Person, die unbefugt ein fremdes, ihr bei der Ausübung oder bei Gelegenheit ihrer Tätigkeit be-
kannt gewordenes Geheimnis offenbart, zur Geheimhaltung verpflichtet wurde; dies gilt nicht für sonstige 
mitwirkende Personen, die selbst eine in den Absätzen 1 oder 2 genannte Person sind, 

2. als im Absatz 3 genannte mitwirkende Person sich einer weiteren mitwirkenden Person, die unbefugt ein 

fremdes, ihr bei der Ausübung oder bei Gelegenheit ihrer Tätigkeit bekannt gewordenes Geheimnis offen-
bart, bedient und nicht dafür Sorge getragen hat, dass diese zur Geheimhaltung verpflichtet wurde; dies 
gilt nicht für sonstige mitwirkende Personen, die selbst eine in den Absätzen 1 oder 2 genannte Person 

sind, oder 

3. nach dem Tod der nach Satz 1 oder nach den Absätzen 1 oder 2 verpflichteten Person ein fremdes Ge-
heimnis unbefugt offenbart, das er von dem Verstorbenen erfahren oder aus dessen Nachlass erlangt hat. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis nach dem Tod des 

Betroffenen unbefugt offenbart. 
(6) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen 

anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. 
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Strafgesetzbuch - § 206 StGB Verletzung des Post- oder Fernmeldegeheimnisses 

(1) Wer unbefugt einer anderen Person eine Mitteilung über Tatsachen macht, die dem Post- oder Fernmel-
degeheimnis unterliegen und die ihm als Inhaber oder Beschäftigtem eines Unternehmens bekanntgewor-
den sind, das geschäftsmäßig Post- oder Telekommunikationsdienste erbringt, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer als Inhaber oder Beschäftigter eines in Absatz 1 bezeichneten Unternehmens 
unbefugt 
1. eine Sendung, die einem solchen Unternehmen zur Übermittlung anvertraut worden und verschlossen 

ist, öffnet oder sich von ihrem Inhalt ohne Öffnung des Verschlusses unter Anwendung technischer Mittel 
Kenntnis verschafft, 

2. eine einem solchen Unternehmen zur Übermittlung anvertraute Sendung unterdrückt oder 
3. eine der in Absatz 1 oder in Nummer 1 oder 2 bezeichneten Handlungen gestattet oder fördert. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Personen, die 
1. Aufgaben der Aufsicht über ein in Absatz 1 bezeichnetes Unternehmen wahrnehmen, 

2. von einem solchen Unternehmen oder mit dessen Ermächtigung mit dem Erbringen von Post- oder Tele-
kommunikationsdiensten betraut sind oder 

3. mit der Herstellung einer dem Betrieb eines solchen Unternehmens dienenden Anlage oder mit Arbeiten 
daran betraut sind. 

(4) Wer unbefugt einer anderen Person eine Mitteilung über Tatsachen macht, die ihm als außerhalb des 
Post- oder Telekommunikationsbereichs tätigem Amtsträger auf Grund eines befugten oder unbefugten Ein-

griffs in das Post- oder Fernmeldegeheimnis bekanntgeworden sind, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah-
ren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(5) Dem Postgeheimnis unterliegen die näheren Umstände des Postverkehrs bestimmter Personen sowie der 

Inhalt von Postsendungen. Dem Fernmeldegeheimnis unterliegen der Inhalt der Telekommunikation und 

ihre näheren Umstände, insbesondere die Tatsache, ob jemand an einem Telekommunikationsvorgang be-
teiligt ist oder war. Das Fernmeldegeheimnis erstreckt sich auch auf die näheren Umstände erfolgloser Ver-

bindungsversuche. 
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